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Braucht es einen
feministischen Katalog
der Grundbediirfnisse?

Uber Bediirfnisinterpretation, Machtteilhabe

und eine neue Zeitokonomie

In allen Bereichen, in denen Frauen politi-
sche Verantwortung tibernehmen, formie-
ren sich in zunehmendem Mass Verhin-
derungsversuche gegen emanzipatorische
Veranderungen, das heisst gegen Verande-

Maja Wicki

rungen, die aus der patriarchalen «mani-
cipio», aus der patriarchalen Verfiigungs-
und Interpretationsmacht zu mehr Frei-
heit und zu mehr Eigenbestimmung, da-
mit zu mehr personaler Wiirde und zu
mehr Lebensqualitat herausfithren sollen.
Diese Verhinderungsversuche konzentrie-
ren sich meiner Ansicht nach auf drei
grundsétzliche Zusammenhinge, die in
ihrer wechselseitigen Abhéangigkeit analy-
siert werden miissen, damit Veranderun-
gen erreicht werden, nicht im «utopos»,
nicht im «nirgendwo» einer fernen Zu-
kunft und nicht allein in unseren Phanta-
sien, sondern — von der Vorstellung einer
lebenswerten Zukunft her — in unserer
unmittelbaren Gegenwart, in unserer poli-
tischen und gesellschaftlichen Praxis.

Bei den drei Zusammenhéngen geht es

um Verteilungsprobleme, hinter denen

Grundbediirfnisse und Grundrechtspro-

bleme stehen. Es geht...

1. ...um die Frage der Bediirfnisinterpre-
tation und um die Verteilung der offent-
lichen Finanzen,
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2. ...um die Definition von Macht und ur
die Ferteilung von Macht,

3. ...um das Menschenbild sowie um di
Definition und Zutetlung des Wertes de
Zelt.

1. Die Frage der Bediirfnis-
interpretation und die Verteilung
der offentlichen Finanzen

Die Philosophin Hannah Arendt hat i
ihrem 1958 erstmals erschienen Werk «Vi
ta activa» die beiden Bereiche menschli
cher Organisation — den politischen un
den gesellschaftlichen — klar geschieden
Die Merkmale, die sie fiir die Unterschei
dung herausarbeitet, sind im wesentlicher
seit der Antike die gleichen: die «polis»
der Bereich des politischen Entscheiden
und Handelns, ist gekennzeichnet durck
Freiheit, durch gleiche Rechte und durct
Sprachbefihigung, urspriinglich — und b
in die jiingste Zeit — ein Bereich, der aus
schliesslich den Mannern zustand. Darat
hatten auch die grossen Revolutione
nichts geéindert: Von dliberté, égalité, fre
ternité» waren die Frauen ausgeschlos
sen, und erst recht die Kinder und «das
Gesindel» (damals die Sklaven, heuft
Gastarbeiter und Gastarbeiterinnen, M
granten und Migrantinnen, I?lﬁcht}illge)'
Von gleichen Rechten sind diese «Ungler
chen» auch heute noch weit entfernt, o



wohl die Frauen — das heisst die Staats-
birgerinnen — in der Schweiz seit 25 Jah-
ren iiber das Stimm- und Wahlrecht verfii-
gen. Doch die formale Rechtsgleichheit ist
noch keine Garantie fiir tatsachlichen Ein-
fluss auf die politischen Verhéltnisse. Die
Erméchtigung, Rechte auszuiiben, geniigt
nicht. Zusatzlich bedarf es einer spezi-
fischen Selbsterméchtigung, welche die
Rechte erst wirksam werden lasst: Es be-
darf der «Sprachféahigkeit», es bedarf der
Fahigkeit, die eigene Stimme, die eigenen
Forderungen vernehmbar zu machen und
auf nachhaltige Weise mit anderen Stim-
men zu verbinden. Den Feministinnen der
cersten Stunde», die noch keine Rechte
hatten, war dies auf vorrangige Weise be-
wusst, scheint mir, den Pazifistinnen, den
Kémpferinnen gegen Armut und gegen
Aushbeutung von Kindern und Frauen in
den frithkapitalistischen Produktionspro-
zessen, in der Landwirtschaft und in den
privaten Haushalten. Sie haben Rede- und
Debattierzirkel eingerichtet, haben das
offentliche Reden geiibt und sich gegensei-
tig dazu ermutigt. Sie haben zum Zweck
der Veranderung der Missstéinde in erster
Linie Bildungspostulate formuliert oder
selbst Bildungs- und Weiterbildungsstat-
teninshesondere fiir Arbeiter und Arbeite-
rinnen eingerichtet.

Der zweite Bereich hingegen, den Hannah
Arendt als den des «oikos» oder des Haus-
haltes bezeichnet, der Bereich des Gesell-
schaftlichen, war gekennzeichnet durch
Notwendigkeit, durch Bediirfnisse und
durch Sprachlosigkeit. Es war (oder ist)
der Bereich, in dem Frauen, Kinder und
«Gesinde» ihren Platz hatten oder noch
haben, Was den ersten Bereich auszeichnet
- Freiheit und Gleichheit der Stimmen —,
fehlt hier ginzlich. Hier hat nur jemand
tine Stimme: der Haushaltsvorstand. der
“pater familias». Dieser hat tatsichlich.
nach den jahrhundertelange zementierten
Cepflﬂgenheiten der patriarchalen Gesell-
schaft, das Recht der Bediifnisdefinition
und -interpretation der Familienmitglie-

der allein nach seinem Gutdiinken ausge-
tibt. Als Mitglied der «polis», des politi-
schen Gremiums der «Sprachféhigen».
und zugleich als Haupt des «sprachlosen
Haushaltes». bestimmte er (oder bestimmt
ernoch immer), was die Frau braucht, was
die Kinder brauchen und was «das Gesin-
de» braucht, immer in Abhangigkeit da-
von, was er selbst braucht.

In Analogie zu diesem «Familienmodell»
bestimmt der Staat oder dessen Funktio-
néare auf den verschiedenen Ebenen, in
welcher Hohe wer welche Sozialleistungen
braucht oder nicht braucht. das heisst.
wem welche Lebensqualitét zusteht. Die-
ses Modell hat bis zu den pervertiertesten
Ausformulierungen im totalitiren Staat
alle Arten von gesellschaftlichen und poli-
tischen Realisierungen vorzuweisen, nicht
nur in vergangenen Zeiten. sondern auch
heute, auch hier in der Schweiz, trotz, wie
ich wiederhole, trotz Frauenstimm- und
-wahlrecht und trotz zogerlicher Vertre-
tung der Frauen in eidgendssischen, kan-
tonalen und Gemeindelegislativen und
-regierungen. Die reaktionaren Krifte ver-
stehen sehr wohl, worum es geht. Sie ver-
suchen, die in den letzten Jahren erstark-
ten Sitmmen der Frauen im offentlichen
Raum zu tibertonen und diejenigen Frau-
en, die sich zu ihrer «Sprachfahigkeit»
hekennen und diese in den Dienst der noch
stummeren und rechtloseren Mitglieder
der Gesellschaft stellen. zu diffamieren
und auszuschalten. Die jiingsten verbalen
Attacken auf «die Frauen» i Zusammen-
hang mit der 10. AHV-Revision (etwa in
Nr. 2 von «facts»). die standige Verun-
glimpfung der «Feministinnen» durch die
Boulevardblitter sind im grosseren Zu-
sammenhang nur einige besonders schril-
le Tone.

Die Attacken und Verunglimpfungen sol-
len von massgeblichen Tatsachen ablen-
ken: einerseits von der Tatsache einer zu-
nehmenden Zahl von Sozialhilfeempfin-
gern und -emplingerinnen in unserem
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Es steht fest,

dass, solange

Frauen ihre Be-
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selber definieren
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Eigennutzkri-

terien bestimmt
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werden.

Land (Ende 1993 gesamtschweizerisch
rund 180 000 Personen, Ende 1994 schon
tiber 300 000), wobei die — wiederum in
starkem Mass systembedingte — Pauperi-
sierung der Frauen und junger Menschen
besonders ins Gewicht fallt. Andererseits
wird von der Tatsache abgelenkt, dass
auch heute noch nur dank der unentgeltli-
chen Leistungen der Frauen im Haushalt,
bei der Kindererzichung und bei der Be-
treuung von kranken und alten Menschen,
dank all dieser enormen Leistungen im
sogenannten «informellen Sektor», der
laut der Wirtschaftswissenschafterin Ma-
scha Madorin etwa 2,5% des Bruttosozial-
produktes ausmacht, die birgerlichen
Abstriche in der Sozialpolitik nicht zu ei-
nem sozialen Notstand fithren. Dasss nun
mit der 10. AHV-Revision dieser soge-
nannte <«informelle Sektor» endlich als
rentenberechtigt anerkannt wird, erklart
die giftigen rechtsbiirgerlichen Reaktio-
nen, nicht nur in den Angriffen auf die
«subversiven» Feministinnen, sondern im
handfesten Gegenschlag der Erhohung
des Frauenrentenalters.

Es steht fest, dass, solange Frauen ihre
Bediirfnisse nicht selber definieren und
interpretieren, diese nach mannlichen Ei-
gennutzkriterien bestimmt und ausgelegt
werden, sei das im Rahmen und Zusam-
menhang des privaten oder des offentli-
chen Haushaltes. Die Kriterien fiir die
Verteilung und Zweckbestimmung der
offentlichen Finanzen sind dafiir Abbild
und Konsequenz. Die amerikanische Fe-
ministin Nancy Fraser weist dies in ihren
Untersuchungen fiir die Verhélinisse in
den USA nach.' Die Ergebnisse ihrer Un-
tersuchung gelten im Prinzip auch fiir

D
Europa und fiir die Schweiz.

Doch welches sind die Bediirfnisse der
Frauen? Lassen sich diese iiberhaupt un-

1 Naney Fraser: Widerspenstige Praktiken. Macht. Dis-
kurs. Geschlecht, Frankfurt 1994/Edition Suhrkamp. In
Amerika 1989 erschienen.
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ter einen Nenner bringen, angesichts der
enormen Verschiedenheit der Lebens-
entwiirfe und Lebensbedingungen von
Frauen, allein schon in der Schweiz, ge-
schweige in Europa (inklusive Ost- und
Siidosteuropa mit den heute kaum durch-
schaubaren und fir die nachste Zukunft
kaum einschatzbaren Destabilisierungen,
mit Krieg und mit biirgerkriegsahnli-
chen Verhaltnissen in vielen Léndern), ge-
schweige in den anderen so verschiedenen
Kontinenten. Meiner Ansicht nach sollen
in erster Hinsicht die unterschiedlichen
Bediirfnisse der Frauen in ihrer Besonder-
heit, das heisst geméss ihrer spezifischen
Prioritét, Sprache und Forderung werden
Denn es ist vor allem die Frage der Priori-
tat, welche die Unterschiede ausmacht.
Die Bediirfnisse selbst, wie dies auch die
Untersuchen der deutschen Wirtschafts:
wissenschafterin Susanne Schunter-Klee-
mann fiir die meisten européischen Lan-
dern beweisen®, haben eigentlich aus-
nahmslos mit Grundrechtsmangeln z
tun, das heisst mit der ungentigenden
rechtlichen Anerkennung, Absicherung
und Erfiillung der Grundbediirfnisse.

Tatsache ist, dass die universale Erkla-
rung der Grundrechte wertlos ist, wemn
diese nicht durch die verfassungsmassigen
oder gesetztlichen Garantien der einzel
nen Staaten oder transnationalen Verban-
de einklagbar werden. Solche Garantien
kommen jedoch nur durch die Anerken-
nung der wichtigsten Bediirfnisse als uni-
versale Bediirfnisse zustande. Daher soll
ten sich die Frauen trotz aller Differenzen
in der Prioritatenfrage zu einer gemeinsa-
men Erklérung ihrer wichtigsten, unver
zichtbaren Bediirfnisse einigen, damit, g
stiitzt auf diese Erklirung, in den einzel
nen Landern die Forderungen und Vor-
stosse der Frauen nach Realisierung und
nach offentlicher Finanzierung ihrer sp¢”

2 Susanne Schunter-Kleemann: Herrenhaus lauro(psz;
Gesehleehterverhiihnisse im Wohlfahrisstaat. Berlin 19

Ldition Sigma.



zifischen Rechtsanspriiche mehr Durch-
setzungskraft haben.

Ich will diesen Katalog der Grundbediirf-
nisse nun nicht ausformulieren, sondern
nur auf die Vorarbeiten hinweisen, welche
die franzosische Philosophin Simone Weil
mit ihrem letzten Werk «Ienracinement»
geleistet hat, das sie 1943, kurz vor ihrem
Tod im Exil in London, vollendet hat und
das 1948 durch Albert Camus veroffent-
licht wurde. Sie macht darin deutlich,
dass Grundbediirfnisse nicht nur die ma-
terielle Existenzsicherung betreffen, son-
dern ebenso sehr geistiger Art sind, dass sie
den Hunger nach personalem Respekt,
nach Wissen, nach Bildung, nach Frei-
heit, nach Sicherheit, nach Verantwor-
tung, nach sinnvoller Arbeit, nach Frie-
den, nach zwangsfreier und demiitigungs-
freier Einordnung in kollektive Zusam-
menhange betreffen, auch den Hunger
nach Schonheit. Wenn ich mir zum Bei-
spiel Lebensbedingungen vergegenwirti-
ge, wie ich sie in Fliichtlingslagern gesehen
habe, wo die Menschen zwar ein Dach iiber
dem Kopf haben und den Hunger stillen
konnen, wo aber kein bisschen Schonheit,
kein bisschen Freiheit, keinerlei sinnvolle
Arbeit, kein bisschen Sicherheit ist, weiss
ich, in welchem Ausmass Millionen von
Frwachsenen und Kindern in der Erfiil-
ling ihrer Grundbediirfnisse auf unertréig-
liche Weise zu kurz kommen.

Feminismus als emanzipatorisches Pro-
jekt heute heisst zuerst Forderung der
Sprachfahigkeit, gegenseitige Ermutigung
zur Interpretation und Deklaration der
tigenen Bediirfnisse sowie der Bediirf-
nisse der Kinder und der schwiicheren,
noch sprachlosen Menschen in unserer
CeSellschaft, sodann offentliche und nach-
haltige Forderung nach Mitsprache bei
der Verteilung_ der offentlichen Finan-
zen, damit das breite Spektrum der
Grundbediirfnisse auch der schwiichsten

Mitglieder der Gesellschaft erfiillt werden
ann,

2. Die Definition von Macht
und Verteilung von Macht

Ich méchte zuerst wiederum auf die Unter-
scheidung von Hannah Arendt zwischen
«polis» und «oikos» zuriickkommen. Die
Mitglieder der antiken «polis», weist Han-
nah Arendt nach, waren in der Lage, ihre
gleichen Rechte und Freiheiten zu erhal-
ten, weil sie der Sprache machtig waren,
das heisst der Kunst des Argumentierens,
des ﬁberzeugens und Verhandelns, der
Biindnisbildung und der Durchsetzung
von Entscheide. Macht ist, nach Hannah
Arendt, somit auf direkte Weise verkniipft
mit Sprachfahigkeit. Sie bedeutet, ganz
direkt, mitreden zu konnen im Chor derje-
nigen, die das Sagen haben. Ich dehne
Hannah Arendts Definition noch aus:
Macht ist, meine ich, verkniipft mit Kom-
petenz, nicht nur mit Sprach-, sondern
auch mit Sachkompetenz, mit Urteilskom-
petenz, mit Gerechtigkeitskompetenz, mit
menschlicher Kompetenz.

Da wihrend Jahrhunderten Macht zu-
gleich patriarchale Macht bedeutete und
immer zugleich Herrschaft, das heisst ein
System von Machtmissbrauch implizierte,
ist fiir Generationen von Frauen (und fir
Generationen von Feminismustheorien)
der Machtbegriff negativ besetzt. Macht
und Missbrauch von Macht sind jedoch
nicht dasselbe. Missbrauche kénnen nur
aufgedeckt, benannt und verhindert wer-
den, wenn sie nicht mit Machtausiibung
selbst verwechselt werden. Wenn Macht
als Kompetenz verstanden wird, ist der
Begriff positiv zu verstehen. Leider gilt.
dass Frauen dem Missbrauch von Macht
Vorschub leisten, sowohl im privaten wie
im offentlichen Bereich, solange sie auf
einer negativen Definition und Auslegung
des Machtbegriffes beharren. Missbrauch
von Macht kann nicht durch Abstinenz
von Macht korrigiert werden, sondern al-
lein durch eine andere Art der Machtaus-
tibung, durch Macht im Dienste des «bien
commun». des Allzemeinwohls. das sich
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Weise, wie Macht

Die Art und
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dem Menschen-
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Wert der Zeit.

am Wohl der schwichsten Mitlgieder der
Gesellschaft misst.

Es ist dringend, dass Frauen in Bezug auf
den Machtbegriff umdenken, dass sie
Macht nicht firchten, dass sie ihren An-
spruch auf Macht geltend machen und
gewillt sind, Macht auszuiiben, zumal
Macht, die mit 6ffentlichen Amtern in de-
mokratischen Verhaltnissen zusammen-
héngt, immer als Mandat auf befristete
Zeit verliehen wird. Zum Mandat gehort
auch, dass die Art und Weise der Macht-
ausiibung rechenschaftspflichtig ist. Doch
da Macht mit Kompetenz verknipftist, ist
auch diese Rechenschaftspflicht nicht zu
fiirchten. Vorweg wird ihr durch das Han-
deln selbst Geniige getan.

Da es darum geht, die Gegenwart von der
Zukunft her zu verandern, ist feministi-
sche Machtpartizipation dringlich und un-
aufschiebbar. Konzepte einer lebenswer-
ten, einer friedlicheren und gerechteren
Gesellschaft, in welcher die Differenz von
Geschlecht, Alter, Pass und Stand nicht
zu einer Differenz von personalem Res-
pekt., von Handlungsmoglichkeiten und
Rechten, kurz von Lebensqualitét fiihrt,
solche Konzepte lassen sich nur verwirk-
lichen, wenn Frauen in den machtaus-
tibenden Gremien mitreden, wenn sie selbst
Macht ausiiben und wenn sie gewillt sind,
Biindnisse einzugehen mit jenen Man-
nern, welche die gleichen emanzipatori-
schen Ziele anstreben. Das heisst zugleich:
Wenn sie Machtmissbrauch nicht linger
dulden, sondern eine andere Art des poli-
tischen Handelns vorschlagen und vor-
leben.

Wie aber sollen Frauen lernen, wie sollen
sie diese spezifische Befahigung trainieren
und erlangen?

Die erste Voraussetzung besteht darin, die
Forderung ernst zu nehmen, die eigenen
Bediirfnisse zu priifen, sie selber zu defi-
nieren, zu interpretieren und zu formulie-
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ren. Die zweite, den eigenen Widerspruch
zu «dem, was ist», zu ergriinden und zu
begriinden. Die dritte, den Schritt in die
Offentlichkeit zu wagen und nach einem
Wort von Rosa Luxemburg «laut zu sagen,
was ist». Die vierte, den Mut, den dieser
Schritt in die Offentlichkeit kostet, nicht
zu verlieren, sondern ihn als Motor zu
beniitzen, um die eigene Kompetenz in
Hinblick auf eine emanzipatorische Ver-
anderung der Gesellschaft einzusetzen.
Immer wieder erinnere ich mich in diesem
Zusammenhang jener Frauen, die ohne
Theorie und ohne Vorbereitung als die
gelebte, die erfahrbare Unertraglichkeit
der Verhaltnisse gewagt haben, eine Ge-
genmacht zu diesen Verhéltnissen herzu-
stellen. Unter den vielen will ich nur einige
nennen: Olympe de Gouges, die, selbst
nicht einmal des Schreibens fahig, die
Hintansetzung der Frauen im Bereich der
Bildung und der politischen Mitsprache-
moglichkeiten nicht ertrug, die der Revo-
lution der Manner von 1789 die Men-
schenrechtserklarung der Frauen entge-
genstellte und dafiir mit dem Leben zahlte:
Floran Tristan, die im ersten Drittel des
letzten Jahrhunderts als eine der ersten das
Bediirfnis und das Recht der Frauen auf
Selbstbestimmung, auf Scheidung und auf
Namensgebung der Kinder, kurz, die femi-
nistischen Postulate mit sozialistischen
verband, die die «Union ouvriére» griinde-
te als eine der ersten Selbsthilfemassnah-
men der Arbeiterinnen und Arbeiter; Ber-
tha von Suttner, die Friedenskiimpferinim
Gemetzel des Ersten Weltkrieges: Rosé
Luxemburg, die furchtlose Mahnerin g
gen die Instrumentalisierung der i\f[el}'
schen in der industriellen Produktion wi¢
im Krieg; in jiingster Zeit die Frauen in
Sizilien, die offentlich das Gesetz def
«omerta» brachen und gegen die Mafia
aufstanden, oder die Frauen in Saraje“’f_]-
in Belgrad, in Moskau oder anderswo, die
eine Gegenstimme zur Kriegspropagémdﬂ
und zur nationalistischen Aufhetzung ver”
nehmen lassen und damit eine moralische
Gegenmacht darstellen.



Die Art und Weise, wie Macht ausgeiibt
wird, hdngt zutiefst mit dem Menschen-
bild zusammen sowie mit der Einschat-
zung vom Wert der Zeit. Von diesen Zu-
sammenhangen handelt der dritte Pro-
blemkreis, den ich noch zur Diskussion
vorlegen mochte.

3. Menschenbild und Wert der Zeit

Die personliche Erfahrung, der gesell-
schaftliche und politische Alltag, auch die
rechtsstaatlichen Verhaltnisse, wie sie hier
und heute gelten, konfrontieren uns unab-
lassig mit der offensichtlichen Ungleich-
wertung und Entwertung von Menschen.
Wir haben diesheziiglich wohl alle unse-
re eigene Initiation des Unrechtes und des
Leidens erlebt. Diese Ungleichwertung
und Entwertung hat nicht nur mit einer
gleichzeitgen Haufung individueller nar-
zisstischer Selbstiiberschitzung zu tun,
das heisst mit partikularen, Wennglelch
hiufig pathalogischen Erscheinungen,
sondern mit einem implizit rassistischen
Gesellschaftssystem, das sich aber auf de-
mokratische Weise vorweg als Rechtssy-
stem konstituiert. Die offentlich nicht nur
geduldete, sondern praktizierte Verach-
tung und die daraus folgende Diskriminie-
rung von Menschen, die als «Randstandi-
ge» bezeichnet werden, von Armen und
Fiirsorgeabhingigen, von Menschen. die
aus korperlichen oder aus psychischen
Griinden den heute geforderten Effizienz-
kriterien nicht geniigen kénnen, von Asyl-
suchenden, inshesonderen von sogenenn-
ten «Illeoalen» pragen unsere gesamte
SChwelzemchc Realitit. Es bmudlte ei-
gentlich nicht des Hinweises auf das
80 knapp zustandevekommene positive
Resultat der Anmaqsmuub-Absnmmunﬁ
oder auf die desastrose 7 ustimmung der
Mehrheit der Stimmenden zu den Z wangs-
Massnahmen im Auslanderbereich, (‘ben-
50 wenig brauchte es der Erinnerung an
die fehlﬁnde Unterzeichnung w l(l]llUf‘l
internationaler Konventionen durch dlt‘

Schweiz, etwa der Kinderrechtskonven-
tion oder der Sozialcharta. Die asyl- und
flichtlingspolitischen Tatsachen kénnten
geniigen: Sie sind ein Hohn auf alle Grund-
rechtsdeklarationen, und dies nicht nur in
der Schweiz, sondern in allen Lindern
Europas. Ausser fiir die ganz wenigen
Menschen. die als Fliichtlinge anerkannt
werden und die damit eine Art von «nor-
malem>» Auslanderstatus erhalten, gelten
fir die meisten, das heisst fiir Tausende
von Menschen, eine Vielzahl von genau
definierten Bedingungen. die als «Status»
L oder F oder mit einer anderen Abkiir-
zung bezeichnet werden und die alle eine
Vielzahl von Formen gesellschaftlicher
Ausgrenzung bedeuten: Arbeitsverbot,
standige Zumutung von Untatigkeit, Ver-
bot des Zusammenlebens von Familien,
kollektive Wohnverhéltnisse, die nicht die
geringste Privatheit zulassen, demiitigen-
de Taschengeldzuteilungen, die pro Tag in
Zirich nicht einmal fiir einen Kaffee oder
eine Tramfahrt reichen. keine freie Be-
rufswahl fiir Jugendliche, vor allem aber
standige aufrechterhaltene Unsicherheit
beziiglich der Dauer des Aufenthaltes, be-
ziiglich einer moglichen Riickschaffung
ins Land, in dem Leben und Sicherheit so
gefahrdet waren, dass Flucht und Exil
unausweichlich wurden, vor allem auch
standiges Misstrauen jeder Erklirung
und jedem Bediirfnis gegeniiber, standi-
ger Vorwurf des Schmarotzertums. stin-
dige Entwertung und Herabsetzung der
menschlichen Person. Alle diese Ver-
letzungen menschlicher Grundbediirfnis-
se und Grundrechte. die durch die Gesetze.
durch Weisungen eidgenossischer oder
kantonaler Amter und durch eine allge-
meine Praxis legitimiert werden. bedeuten
letztlich, dass iiberhaupt kein Verlass auf
irgendwelche Deklarationen universeller
Rechte besteht. Wo es eine einzige Ausnah-
me gibt. gibt es letztlich keine [ niversali-
tat der Rechte. Wo es aber keine Universa-
litat der Rechte gibt. kann letztlich jede
Willkiir und jedes Verbrechen als legitim
erklart werden.
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Wenn Feminismus als emanzipatorisches
Projekt heute neu definiert werden soll,
muss auf ganz zentrale Weise das bedin-
gungslose und uneingeschrinkte Be-
kenntnis zum gleichen Wert eines jeden
Menschen die politische Konzepte und al-
les zwischenmenschliche, gesellschaftliche
und politische Handeln bestimmen. Nur so
konnen Forderungen, welche die spezifi-
schen Rechts- und Lebenssituationen von
Frauen betreffen, iiberhaupt auf glaub-
wiirdige Weise formuliert werden. Dies
betrifft nicht zuletzt die Forderung nach
einer menschengerechten Wertung der
Zeit, das heisst nach einer Wertung, die
nicht standesméssig und einkommens-
miissig unterschiedlich definiert ist, son-
dern die universalen Kriterien zu gentigen
vermag. Das bedeutet, dass der Warencha-
rakter der Zeit aufgehoben werden muss -
eine revolutiondre Forderung. Sie folgt
jedoch aus der Forderung nach dem glei-
chen Respekt vor jedem Menschenleben.
Esist absurd, die sogenannt «universalen»
Erklarungen der Menschenrechte gutzu-
heissen, gleichzeitig aber zuzulassen, dass
zum Beispiel fir einen vorlaufig aufge-
nommenen Fliichtling wéahrend Jahren

Wo nehmen Sie Platz, Madame?

Lebenszeit als Zeit der Untatigkeit, als
«leere» Zeit und damit als wertlose gelten
soll, oder dass eine Woche erschopfende
Arbeit am Fliesshand gleichviel »wert»
sein soll wie eine einzige Stunde eines
Bankgeneraldirektors oder eines Marke-
tingmanagers. Da jede Existenz zeitlich
bestimmt ist, da jeder Existenz auf glei-
che Weise die ungleich Frist zwischen
Geburt und Tod als Sinnauftrag aufge-
geben ist, erscheint mir die Ungleichwer-
tung der Zeit, das heisst deren Verwandlung
zur wertlosen oder wertvollen Ware, Ursa-
che der tiefsten Entfremdung zu sein und
damitschwerwiegendster individueller und
kollektiver Leidenserscheinungen, Depres-
sionen und kompensatorischer Selbst-
wertbestitigung, Ursache von Sinnleere
und Gewalt. Daher mochte ich vorschlagen,
dass wir Modelle einer gerechten Zeitwer-
tung entwickeln, nicht als Utopie, sondern
als Vorgabe moglicher, das heisst realisier-
barer politischer Forderungen.

Maja Wicki, 1940, Dr. phil, Philosophin
und freischaffende Journalistin, lebt und
arbeitet in Ziirich.

Der politische Ort der Theoriearbeit

Willy Spielers Frage, wie mit der Krise des
«wissenschaftlichen Sozialismus» umzu-
gehen sei, stellt sich fiir Feministinnen -
auch fiir solche, die sich in einer sozialisti-
schen Tradition verorten — anders als fir

Annette Hug

die meisten Marxisten. Die Krise selbst ist
kaum traumatisch, da der Sozialismus von
Feministinnen schon lange grundsatzlich
hinterfragt und auf seine patriarchalen
Annahmen gepriift wir. Claudia von Werl-
hof beschreibt das Verhaltnis von femini-
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stischer Theorie und Marxismus einfach
und eindrucklich:

«Was wir herausfinden miissen — soferd
wir uns fiir die Frauenfrage interessieren-
ist, wie mit den Frauen in unserer Gesell
schaft umgegangen wird, warum das soist,
und wie wir das dndern konnen. Wenn uns
ein Herr Marx oder irgendeine Theorie
dabei behilflich sein konnen, um so besser.
Sie sind bestenfalls ein Mittel zum Zweck,
aber doch nicht der Zweck selbst.»'

1 Claudia von Werlhof, Was haben die Hithner mit dem
Dollar zu wuin? Frauen und Okonomie, Frauenoffensivé
Miinchen 1991,



	Braucht es einen feministischen Katalog der Grundbedürfnisse? : Über Bedürfnisinterpretation, Machtteilhabe und eine neue Zeitökonomie

